Interventionsleitfaden im Krisenfall auf einen Blick   

Ausgangslage: Es gibt einen Vorfall (z.B. Verdacht einer Straftat, Grenzverletzungen, Verstoß gegen interne Verhaltensregeln) und einen daraus resultierenden Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt. Dokumentation der Information durch Dritte oder der eigenen Feststellung. 

[bookmark: _GoBack]Dazu gehören zumindest:

Wo?      	Ort des Geschehens
Wer?     	Die Betroffenen und die verdächtige Person
Was?     	Art der Feststellung
Wann?  	Zeitpunkt
	
Die Dokumentation soll dabei möglichst sachlich sein und die reine Information beinhalten ohne eigene Interpretation. (Anlage 1: Beobachtungsprotokoll)

· Zuhören und der betroffenen Person Glauben schenken. 
· Keine Versprechungen abgeben, die nicht gehalten werden können. 
„Ich helfe dir, wir holen uns Hilfe.“
· Sofortige Information des Kinderschutzteams (am besten persönlich oder telefonisch, alternativ per E-Mail, ohne darin personenbezogene Daten der betroffenen Person zu nennen). Geschäftsführende Vorstand wird informiert. Das Kinderschutzteam unterstützt und leitet weitere Maßnahmen ein.  
· Kollegiale Fallberatung: Der geschäftsführende Vorstand entscheidet mit dem Kinderschutzteam über das weitere Vorgehen. Einbeziehung von Fachberatungsstellen. 
· Grundsätzlich gilt: Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit im Sportverein ist Sache der Polizei. Wir, der Verein werden nicht eigenmächtig tätig, sondern holen uns durch externe Fachberatungsstellen Hilfe. 
· Erklärungen, sowohl intern als auch extern erfolgen ausschließlich durch den geschäftsführenden Vorstand oder dessen Beauftragte. 
· Akuter Fall, d.h. Straftat wird direkt beobachtet oder eine entsprechende Verletzung liegt vor und es besteht Gefahr in Verzug. Polizei und Rettungskräfte sind zu informieren, das Kinderschutzteam und der geschäftsführende Vorstand.   

Wie geht es weiter?

· Verdacht erhärtet sich/Feststellung (sexualisierter) Gewalt:
Kinderschutzteam und Vorstandschaft plant die nächsten Schritte mit der Fachberatungsstelle in Bezug auf 
· Verdächtige Person
· Betroffene Person
· Verbandsintern: Aufarbeitung, Überprüfung der Schutzmaßnahmen sowie Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit/Elternschaft  
· Verdacht ist ausgeräumt
· Alle Personen, die über den Verdacht Kenntnis haben, werden informiert
· Rehabilitation der beschuldigten Person
· Falldokumentation wird gelöscht

Kontakt Kinderschutzteam: kinderschutz@jfv-eintracht-elztal.de
Anlage 1                     Beobachtungsprotokoll
 
Da ein Protokoll möglicherweise personenbezogene Daten enthält, sollte es für Dritte nicht einsehbar sein. Nur wenn ein Verdacht besteht oder sich ein Verdacht erhärtet, sollten weitere Personen hinzugezogen werden. Das sind im Verein das Kinderschutzteam und der geschäftsführende Vorstand sowie unter Punkt 4 aufgeführte Fachberatungsstellen.  
 	1. Beobachtung 	 	 	 	 Datum: _______________ 
 
	· Schilderung einer betroffenen Person 
· Eigene Beobachtung 
· Vereinsmitglied 
· Eltern 
· Sonstige 
	Daten der protokollierenden Person: 
 
Name:      ______________________ 
Anschrift:  ______________________ 
Telefon:    ______________________ 
 


 
2. Inhalte der Beobachtung bzw. des Gesprächs 
 
	Was wurde gesehen, gehört, erlebt?  
  
 

	Wann wurde etwas gesehen, gehört, erlebt?  
  
 

	Wo wurde etwas gesehen, gehört, erlebt?  
 
  

	Wer war in der Situation involviert?  
  
 

	Was genau erschien seltsam, beunruhigend, verdächtig? 
 
  

	Habe ich einen Hinweis bekommen? Wenn ja, von wem?  
 
  

	Wie wird die Situation eingeschätzt?  
  

	Was sind die geplanten weiteren Schritte?  
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